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Gemeindeverwaltungsverband Elsenztal

Amtsblatt
des Gemeindeverwaltungsverbandes Elsenztal und der Gemeinden
Eschelbronn Mauer SpechbachLobbach 

Lobenfeld & Waldwimmersbach
Meckesheim

& 
Mönchzell

Ein Erlebnis der besonderen Art! 
22. September – 25. September 2023

Programm 
Freitag, 22.09.2023 

19:15 Uhr: Kerweeröffnung mit Fasbieranstich 
ab 20:00 Uhr: „90er-Party“ im Bauhof, Eintritt frei 

Samstag, 23.09.2023 
ab 20:00 Uhr: „Mallorca-Party“ im Bauhof, Eintritt frei 

Sonntag, 24.09.2023 
13:30 Uhr: Kerweumzug 

Montag, 25.09.2023 
ab 19:00 Uhr: Bunter Dorfabend mit Beerdigung der Kerweschlumpel 

Für Speisen und Getränke sorgen die örtlichen Vereine! 
(siehe auch unter Amtliche Bekanntmachungen Spechbach)

Auf dem Kerweplatz sind die Fahrbetriebe der Fa. Mai an allen Tagen geöffnet! 
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Gemeinsame Amtliche
Bekanntmachungen

Auftaktbesprechung zur gemeinsamen  
Biotopverbundplanung für die Gemeinden 
Eschelbronn, Meckesheim, Spechbach und 
Lobbach
Der Gemeindeverwaltungsverband Elsenztal (GVV) startet für die 
vier Gemeinden Eschelbronn, Meckesheim, Spechbach und Lob-
bach eine gemeinsame Biotopverbundplanung. Zu einem Auftakt-
termin am 14. September 2023 haben sich die Bürgermeister und 
Vertreter der Gemeindeverwaltungen, sowie Herr Andreas Scherrer 
vom Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar e.V, sowie das 
beauftragte Fachbüro BIOPLAN, vertreten durch die Inhaberin Frau 
Graus und die Landschaftsmanagerin Frau Schuster, auf dem Rat-
haus der Gemeinde Eschelbronn getroffen. Innehralb der nächsten 
zwei Jahre soll für die gemeinsame Biotopverbundplanung eine 
Datengrundlage geschaffen werden, die zur Erstellung einer Ziel-
artenliste führt. Im Austausch mit betroffenen Grundstückseigentü-
mern, den Kommunen und den Landwirten werden Begehungen 
und Ableitungen von Schwerpunktbereichen gebildet, die dann zum 
Abschluss in einem Maßnahmenkonzept münden. Die Bürgerinnen 
und Bürger werden bei einer Informationsveranstaltung am 29 Ja-
nuar 2024 um 18 Uhr in Eschelbronn beteiligt und informiert. Die 
gemeinsame Biotopverbundplanung hat das Ziel die Herstellung 
und Bewahrung der Natur durch die Verbindung zwischen Lebens-
gemeinschaften zu verbessern. Es soll ein genetischer Austausch 
zwischen Populationen stattfinden, die in der Wiederherstellung von 
funktionsfähigen ökologischen Wechselbeziehungen (z.B. zwischen 
Biotoptypen) führen. 

www.sg-schwarzbachtal.de
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11:00 Uhr | Bezirksliga 2
mE-Jugend vs. SG Nußloch

12:30 Uhr | Landesliga RNT
mC-Jugend vs. HG Oftersh./Schwetz. II

14:15 Uhr | Landesliga RNT
wB-Jugend vs. TV Schriesheim II

Auwiesenhalle Meckesheim

HEIMSPIELTAG

Sonntag, 24.09.23

HHeerrzzlliicchhee  EEiinnllaadduunngg  
aamm  2299..0099..22002233  

1144..3300  UUhhrr  bbiiss  1166..0000  UUhhrr 

VVoomm  PPfflleeggeeaannttrraagg  bbiiss  zzuumm  PPfflleeggeeggrraadd  

Unter welchen Voraussetzungen bekomme ich einen 
Pflegegrad und wie beantrage ich diesen? 

Wie bereite ich mich auf den Termin mit dem Gutachter 
des medizinischen Dienstes vor und was passiert, 
wenn der Gutachter zu mir nach Hause kommt? 

Diese und weitere Fragen rund um die Einstufung 
beantworten wir Ihnen. 

Die Angehörigengruppe trifft sich regelmäßig einmal 
im Monat im Gemeinschaftsraum der Sozialstation in 
der Prof.-Kehrer-Str. 14 in Meckesheim.   

Ihr pflegebedürftiger Angehöriger kann zeitgleich 
unsere Betreuungsgruppe Lichtblick besuchen. 

Danke für Ihre Anmeldung bis zum 27.09.2023 

Telefon 06226-2099 oder 

info@sozialstation-elsenztal.de 
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Eschelbronn Lobbach-Wa. Lobbach-Lo. Mauer Meckesheim Mönchzell Spechbach

Bürgermeisteramt
Fax

95 09-0
95 09-50

9 27 91-0
9 27 91-25

9 27 91-90
9 27 91-95

92 20-0
92 20-99

92 00-0
92 00-15

13 44 95 00-0
95 00-60

FEUERWEHR
Gerätehaus
Kommandant
Handy

 
95 09-19
4 09 16

 
4 06 53

 
43 33 70 65

0176/32574137   

 
8949

 
9921460

 
4 12 91

01 73/1 81 47 52

Wassermeister
nach Dienstschluss

01 72/6 23 47 41
0 62 26/4 00 57

07 21/49 97 03 08 0 62 23/9 25 56-0 92 00-83
01 74/3 31 90 85

95 00-12

Schule 4 24 56 4 01 84 - 99 17 68 92 00-70 92 00-90 4 00 35

Bauhof 0 62 26/
42 95 87

9 27 91-31
01 72/6 23 15 12

73 98
01 74/9 79 40 82

92 00-80
92 00-81

01 73-5 10 37 29

Forst 01 62/2 64 6699 01 62/2 64 6696 0162/264 6699 0162/264 6699 01 76/10 40 89 15

Halle Kultur- und
Sportzentrum

4 12 45

Wimmers-
bachhalle
97 12 10

Maienbach-
halle

4 06 66

Turnhalle/
Hallenbad

31 77

Auwiesen-
halle
26 75

Lobbachhalle
10 55

Turn- und
Festhalle
97 00 18

Wichtige Telefonnummern Vorwahl: 0 62 26 (Meckesheim)

Der Apotheken-Notdienstfinder 22 8 33*
von jedem Handy ohne Vorwahl · max. 69 ct/Min/SMS

Der Apotheken-Notdienstfinder 0800 00 22 8 33 Kostenlos aus dem Festnetz

www.aponet.de

Der Bereitschaftsdienst beginnt um 8.30 Uhr des angegebenen 
Tages und endet um 8.30 Uhr des darauffolgenden Tages. 

Verbandsbaubüro des GVV Elsenztal 0 62 26/92 00-51
(u. a. für Schnurgerüstabnahmen) 

Kläranlage Meckesheimer Cent 99 11 88 
Kläranlage Im Hollmuth  0 62 23/97 21 25
AVR Kommunal AöR Abfalltelefon 0 72 61/9 31-0
AVR GewerbeService GmbH –
Entsorgungslösungen für gewerbliche Abfälle: 06221/878-400
Ruftaxi-Verkehr Meckesheim/Lobbach
Taxi Elsenztal  06226/8862
Sozialstation Elsenztal 20 99
Ambulanter Hospizdienst Elsenztal e.V. 0151 - 72448866
Ärztliche Bereitschaftsdienste 116 117
Pilzberatung, Peter Reiter 51 15
Bereitschaft der Zahnärzte 
Samstags, sonn- und feiertags in der Zeit von 10.00–12.00 Uhr.
Der diensthabende Zahnarzt ist über 0621-38000821 zu erfragen. 
In der übrigen Zeit ist der diensthabende Zahnarzt nur in dringen-
den Fällen telefonisch erreichbar.

Sozialpsychiatrischer Dienst, 
SPHV Service gGmbH 06222 77394 1220

Bereitschaft der Apotheken:

Freitag, 22.09. Christoph-Apotheke, Hauptstraße 47 
 Bammental, Tel. 0 62  23/9 51 70
 Schloss-Apotheke, Industriestraße 7 
 Eschelbronn, Tel. 0 62 26/9 51 30
Samstag, 23.09. Weinberg-Apotheke, Sinsheimer Straße 5 
 Mauer, Tel. 0 62 26/9 93 93 40
Sonntag, 24.09. Paracelsus-Apotheke, Wiesenbacher Str. 37 
 Neckargemünd, Tel. 0 62 23/33 00
Montag, 25.09. Paracelsus-Apotheke, Wiesenbacher Str. 37 
 Neckargemünd, Tel. 0 62 23/33 00
Dienstag, 26.09. St.-Martin-Apotheke, Friedrichstraße 1 
 Meckesheim, Tel. 0 62 26/9 21 20
Mittwoch, 27.09. Thomas-Apotheke, Hauptstraße 97 
 Bammental, Tel. 0 62 23/57 57
Donnerstag, 28.09. Hackenberg-Apotheke, Hauptstraße 108/2 
 Waldwimmersbach, Tel. 0 62 26/43 91

Polizei-Notruf 1 10

Polizeirevier Neckargemünd 0 62 23/9 25 40

Polizeiposten Meckesheim 13 36

Polizeiposten Waibstadt 0 72 63/58 07

Notruf (Feueralarm, Unfälle aller Art, Notarzt) 1 12

DRK-Krankentransporte  0 62 26/1 92 22

Behördenrufnummer 1 15

Malteser Rhein-Neckar 0 62 22/9 22 50

Kostenfreie Störunghotline des 
Gasversorgers (MVV) 0800 / 290 1000

Süwag Energie AG, Bammental  0 62 23/963 300
 im Störfall 0800/7962787

Wenn Sie nachts, am Wochenende oder an Feiertagen einen Arzt brauchen und 
nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten können, ist der ärztliche Bereit-
schaftsdienst für Sie da. Wenn Sie die Rufnummer 116 117 wählen, hören Sie in 
der Regel eine Bandansage, die Ihnen die Adresse der nächstgelegenen Notfall-
praxis und die Öffnungszeiten nennt. Falls Sie aus medizinischen Gründen einen 
Hausbesuch benötigen, bleiben Sie in der Leitung. Sie werden sodann an die 
zuständige Rettungsleitstelle weitergeleitet, welche die Hausbesuche koordiniert. 
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit dem Rettungs-
dienst, der in lebensbedrohlichen Fällen Hilfe leistet. Bei Nötfällen alarmieren Sie 
bitte sofort den Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112.
Den zahnärztlichen Notdienst finden Sie unter Tel. 0761 120 120 00.
Notrufnummer des ärztl. Bereitschaftdienstes Rufnummer 116117 (kostenlos)
Notfallpraxis in der GRN-Klinik Eberbach:
Öffnungszeiten: Sa/So 8.00 Uhr - Mo 7.00 Uhr; Feiertag 8.00 Uhr -  
Folgetag 7.00 Uhr
Notfallpraxis in der GRN-Klinik Schwetzingen:
Öffnungszeiten: Mo/Di/Do/Fr 19.00 Uhr – 24.00 Uhr; Mi 13.00 Uhr –
24.00 Uhr, Sa/So/Feiertag 8.00 Uhr - 24.00 Uhr
Allg. Notfallpraxis Heidelberg (Im Neuenheimer Feld 410, 69120 Heidelberg):
Öffnungszeiten: Mo/Di/Do 19.00 Uhr – 23.00 Uhr; Mi 13.00 Uhr – 23.00 Uhr, 
Sa/So/Feiertag 8.00 Uhr - 23.00 Uhr

Ärztliche Bereitschaftsdienste
Notfallpraxis in der GRN-Klinik Sinsheim:
Öffnungszeiten: Mo/Di/Do 19.00 Uhr – Folgetag 7.00 Uhr; Mi 13.00
Uhr – Folgetag 7.00 Uhr, Freitag 19.00 Uhr – Mo 7.00 Uhr; Feiertag Vortag 
19.00 Uhr – Folgetag 7.00 Uhr
Patienten können ohne Voranmeldung zu den Öffnungszeiten in die
nächstliegende Notfallpraxis kommen.
Kinderärztlicher Notdienst, Kinderärztliche Notfallpraxis im Zentrum für 
Jugendmedizin, Universitätsklinikum Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 430, 
69120 Heidelberg
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do: 19.00 - 22.00 Uhr;
Mi, Fr: 16.00 - 22.00 Uhr; Sa, So, Feiertag: 9.00 - 22.00 Uhr
Patienten können ohne Voranmeldung zu den Öffnungszeiten in die Notfall-
praxis kommen
Allg. Notfallpraxis Buchen (Neckar-Odenwald-Kliniken):
Öffnungszeiten: Fr 19.00 - 22.00 Uhr; Sa/So/Feiertage: 8.00-22.00 Uhr
Allg. Notfallpraxis Mosbach (Neckar-Odenwald-Kliniken):
Öffnungszeiten: Mo/Di/Do/Fr 19.00 - 22.00 Uhr; Mi 13.00 - 22.00 Uhr 
Sa/So/Feiertag: 8.00 - 22.00 Uhr
Telefonseelsorge: 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr für alle
Per Telefon 0800 / 111 0 111 , 0800 / 111 0 222 oder 116 123
per Mail und Chat unter online.telefonseelsorge.de
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Sie möchten Brennholz? 
Voraussetzung für die Vergabe von Brennholz ist, dass die sichere 
Handhabung der Motorsäge sowie Kenntnisse über die Unfallver-
hütungsvorschriften über einen „Motorsägenschein“, der bei der 
Arbeit im Wald mitzuführen ist, nachgewiesen werden (Umfang: 
mind. zwei Unterrichtstage). 

Diese verschiedenen Arten gibt es: 
1. Brennholz lang/Polterholz 
• Klassisches „Polterholz“ 
• Die Bäume sind gefällt und an den Waldweg gezogen. Dort 

können die zw. 3 und 10 Meter langen Stämme aufgearbeitet 
und abtransportiert werden 

• Der Preis für einen Festmeter Polterholz (1 Festmeter = 1,4 
Ster) ist abhängig von der Baumart 

• Buche, Ahorn, Esche und Hainbuche: 80 € (inkl. Mehrwert-
steuer) je Festmeter 

• Eiche / sonstiges Laubholz: 70 € je Festmeter 

2. Schlagraum/„Reisschlag“ 
• Gipfel- und Restholz, das bei der Ernte des Sägeholzes übrig 

und im Wald liegen bleibt 
• Dieses Holz kann in der Fläche selbständig aufgearbeitet wer-

den. Die Waldflächen dürfen dabei mit Maschinen nur auf den 
markierten Rückegassen befahren werden 

• Je nach örtlicher Situation kann es sein, dass die Waldflächen 
gar nicht befahren werden dürfen 

• Auf der Waldfläche liegender Schlagraum ist aufgrund des hö-
heren Aufwands bei der Aufarbeitung günstiger abzugeben. 

• Der Preis ergibt sich in Meckesheim aus den Gegebenheiten 
vor Ort und in Eschelbronn über eine Versteigerung im Februar 

3. Selbstwerbung Stehend/Durchforstung 
• Für geübte Motorsägenführerinnen (Sägeschein Modul B) ist 

es möglich eigenständig dünne Bäume (bis ca. 25 cm Durch-
messer) zu fällen und zu Brennholz zu verarbeiten 

• Die zu fällenden und zu schonenden Bäume werden zuvor vom 
Förster markiert 

• Bei Interesse wenden Sie sich bitte direkt an Herrn Künzig 

Um möglichst viele Bürgerinnen und Bürger mit Holz versorgen zu 
können, werden pro Haushalt zunächst maximal 15 Festmeter in 
Meckesheim und zunächst maximal 10 Festmeter in Eschelbronn 
(rund 21 bzw. 14 Raummeter) Brennholz vergeben. Im Interesse 
aller bitten wir darum, nur so viel Holz zu bestellen, wie tatsächlich 
gebraucht wird.

Brennholz kann im Rathaus Meckesheim ab Montag, 02.10.2023 
und im Rathaus Eschelbronn ab Montag, 25.09.2023 bestellt 
werden. 

Ihre Ansprechpartnerinnen sind: 
Meckesheim
Natalie Löwenstein  Tel.: 06226/9200-43 (bis 12 Uhr) 
Ingrid Müller  Tel.: 06226/9200-47 
Sebastian Schmidt  Tel.: 06226/9200-46 
Eschelbronn  Daniela Schöffmann Tel.: 06226/9509-17 
 daniela.schoeffmann@eschelbronn.de 

Die Zuteilung von Brennholz/Schlagraum erfolgt voraussichtlich von 
Dezember bis April. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung eine E-Mail-
Adresse an, damit Ihnen Karten für das Polterholz zugeschickt wer-
den können: 

Forstrevier Kraichgau Nord 
Benno Künzig Tel.: 0162/2646699 
b.kuenzig@rhein-neckar-kreis.de

Wichtig! 
Das Kreisforstamt weist darauf hin, dass Brennholz nicht alleine auf-
gearbeitet werden darf. Sobald die Motorsäge eingesetzt wird, muss 
die Rettungskette sichergestellt sein. Bei der Arbeit mit der Motor-
säge ist die vorgeschriebene Sicherheitsausrüstung zu tragen. 
Diese besteht aus Helm mit Gesichts- und Gehörschutz, Schnitt-
schutzhose, Schnittschutzschuhen so-wie Handschuhen. Für die 
Aufarbeitung darf nur Bio-Sägekettenhaftöl und Sonderkraftstoff 
(Alkylatbenzin) verwendet werden.

Der Verbandsvorsitzende des GVV Marco Siesing resümiert: „Mit der 
gemeinsamen Biotopverbundplanung wollen wir einen kommunalen 
Beitrag zu mehr vernetzten Biotopen und somit auch zu weniger 
Artensterben setzen. Die gemeinsame Zusammenarbeit der vier Ge-
meinden verdeutlicht, dass interkommunale Zusammenarbeit nicht 
nur geringere Kosten auslöst, sondern auch eine bessere Vernet-
zung ermöglicht.“ Abschließend bedankt sich Verbandsvorsitzender 
Siesing bei Biotopmanager Andreas Scherrer für die kompetente 
Betreuung und wünscht dem Projekt einen gelungen Verlauf. 

Hinweis des gemeinsamen Gemeindevoll-
zugsdienstes für die Gemeinden Eschelbronn, 
Meckesheim, Spechbach und Lobbach:
Parken entgegen der Fahrtrichtung stellt eine Ordnungs-
widrigkeit dar
Der gemeinsame Gemeindevollzugsdienst bittet um Beachtung, 
dass das Parken entgegen der Fahrtrichtung eine Ordnungswidrig-
keit darstellt. 

Bei einer Kontrolle durch das Ordnungsamt wird für das Parken 
entgegen der Fahrtrichtung entsprechend des Bußgeldkataloges 
ein Bußgeld in Höhe von 15 Euro festgesetzt.

Eine Ausnahme für das Parken entgegen der Fahrrichtung besteht 
bei Einbahnstraßen. Hier ist davon auszugehen, dass üblicherweise 
keine Gefahr durch Gegenverkehr besteht. Ist die Einbahnstraße 
allerdings in beide Richtungen für den Fahrradverkehr freigegeben, 
sollten die Autofahrer unbedingt auf entgegenkommende Radfahrer 
achten, wenn sie auf der linken Seite einparken möchten.

Ihr Gemeindevollzugsdienst des  
Gemeindeverwaltungsverbandes Elsenztal 

Die Bestellungen für Brennholz beginnen 
Aus den Gemeindewäldern von Meckesheim und Eschelbronn 
gibt es bald verschiedene Arten von Brennholz zu bestellen. 
Ansprechpartner sind die Rathäuser vor Ort. Die Menge ist mit 
dem Gedanken der Nachhaltigkeit begrenzt: Es gibt so viel 
Holz, wie im nächsten Jahr wieder nachwachsen kann. Die Zu-
teilung erfolgt voraussichtlich von Dezember bis April 2024. 

Die Verwaltungen und Förster Künzig bemühen sich, jedem 
Wunsch nach Brennholz zu entsprechen. Jedoch bitten wir um 
Verständnis, dass ggf. von Polterholz auf Schlagraum ausge-wi-
chen werden muss, oder Brennholz nicht unmittelbar vor Ort 
angeboten wird. 
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Bedenken und Anregungen können dort während der Auslegungs-
frist mündlich (zur Niederschrift), schriftlich oder elektronisch (j.
bayer@rhein-neckar-kreis.de) vorgebracht werden.

Führerschein jetzt umtauschen: 
Frist für die Jahrgänge 1965 bis 1970  
läuft am 19. Januar 2024 ab 
Immer noch sind zahlreiche Autofahrerinnen und Autofahrer mit 
dem veralteten grauen oder rosa „Lappen“ unterwegs, dem alten 
Papierführerschein. Doch diese Dokumente verlieren nach und 
nach ihre Gültigkeit, je nach dem Geburtsjahr der Inhaberinnen und 
Inhaber. Daher müssen die alten Führerscheine rechtzeitig gegen 
den neuen EU-einheitlichen Kartenführerschein ausgetauscht wer-
den, der eine Gültigkeit von 15 Jahren besitzt. 

Der Führerschein-Umtausch erfolgt gestaffelt, um den Fahrerlaub-
nisbehörden die Bearbeitung der Anträge zu erleichtern. Als erster 
Schritt werden die bis einschließlich 31.12.1998 ausgestellten Pa-
pierführerscheine umgetauscht:

Geburtsjahr des 
Fahrerlaubnis- 
inhabers 

Tag, bis zu dem der Führerschein 
ausgetauscht sein muss 

vor 1953 19.01.2033 
1953 bis 1958 19.07.2022 
1959 bis 1964 19.01.2023 
1965 bis 1970 19.01.2024 
1971 oder später 19.01.2025 

Demnach läuft im Januar 2024 die Umtauschfrist für Personen 
ab, die zwischen 1965 und 1970 geboren wurden. Die alten Füh-
rerscheine verlieren mit Ablauf der jeweiligen Umtauschfristen ihre 
Gültigkeit. Wird der alte Führerschein dennoch weiter genutzt, ris-
kiert die Inhaberin oder der Inhaber des Führerscheins bei Kontrol-
len ein Verwarngeld. 

Was ist zu tun? 
Vereinbaren Sie einen persönlichen Termin bei der für Ihren Wohnort 
zuständigen Fahrerlaubnisstelle (Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 
mit den Fahrerlaubnisstellen Sinsheim, Weinheim und Wiesloch). 
Dies ist online unter 
www.rhein-neckar-kreis.de/fuehrerscheinumtausch möglich. 

Welche Unterlagen müssen Sie beim Termin mitbringen? 
• Gültiger Personalausweis oder gültiger Reisepass 
• Karteikartenabschrift von der Fahrerlaubnisbehörde, die den 

letzten Führerschein ausgestellt hat, sofern dieser Führer-
schein nicht vom Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis ausgestellt 
wurde. Die Karteikartenabschrift kann telefonisch angefordert 
werden und wird in der Regel direkt an die Fahrerlaubnis-be-
hörde geschickt. 

• „alter“ Führerschein 
• aktuelles biometrisches Lichtbild 

Der Führerschein wird bei der Bundesdruckerei in Berlin hergestellt. 
Die voraussichtliche Fertigungsdauer des Führerscheins beträgt ca. 
2 - 3 Wochen. Er wird Ihnen von dort direkt übersendet. Die Gebühr 
beträgt inkl. Versandkosten 30,40 Euro.

Weitere Informationen zum Umtausch finden Sie auch auf der 
Homepage des Kreises 
www.rhein-neckar-kreis.de/fuehrerscheinumtausch.

Ehrenamtliche Vormünder dringend gesucht 
Erfolgreiche Informationsveranstaltung der Koordina-
tionsstelle Vormundschaft
„Ehrenamtliche Vormünder dringend gesucht!“ Diesem Aufruf des 
Jugendamtes des Rhein-Neckar-Kreises sind viele interessierte Bür-
gerinnen und Bürger gefolgt: Am 29. August 2023 fand die erste 
Informationsveranstaltung im großen Sitzungssaal des Landratsam-
tes in Heidelberg in erwartungsfreudiger Atmosphäre statt. 

Frau Hörscher von der Koordinierungsstelle Vormundschaften vom 
Jugendamt des Rhein-Neckar-Kreises informierte die Interessierten 
über die Aufgaben, die Verantwortung und die Rolle eines ehren-

Energieberatung 
ein Service Ihrer GVV- Gemeinden
Energiespartipp: Alte Mauern mit 

jungem Energieverbrauch
Einen Altbau auf den Heizenergiebedarf eines Neubaus zu bringen, 
ist heute machbar. Es gibt bereits historische Gebäude, die nach 
der Sanierung den Verbrauch eines Energiesparhauses erreicht ha-
ben, ohne ihre denkmalgeschützte Fassade einzubüßen. Die meis-
ten Bestandsgebäude stammen aber aus den Jahren 1950 bis 1980 
und sind weitaus einfacher zu modernisieren. Die Herausforderung 
besteht darin, eine solche Sanierung richtig zu planen und finanziell 
zu stemmen. 

Mit der finanziellen Belastung tut sich leichter, wer diese Art der 
Geldanlage als Investition in die Zukunft begreift und alle Mittel der 
finanziellen Förderung nutzt – angefangen von einer Energiebera-
tung, die die Schwachstellen des Hauses bis ins Detail analysiert 
bis hin zum zinsgünstigen KfW-Darlehen oder direkten Zuschüssen 
von bis zu 40 Prozent der Investitionskosten, die bei Sanierung der 
Heizungsanlage beantragt werden können. Für kleinere Maßnah-
men an der Gebäudehülle kann man immerhin 15 Prozent Zuschuss 
über die Bundesförderung für effiziente Gebäude erhalten.

Eine gedämmte Außenwand spart nicht nur viel Energie, sie erhöht 
auch die Behaglichkeit im Haus und den Wert der Immobilie. Aber 
auch schon kleinere kostengünstige Maßnahmen, wie das Dämmen 
der Rollladenkästen oder das Abdichten der Gebäudehülle gegen 
Luftzug, können sich spürbar auswirken. 

Wertvolle Praxistipps für Ihre energetische Sanierung 
erhalten Sie während unserer Aktion „Wegen Sanierung 
geöffnet“ am 23. und 24. September 2023. 
17 Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer in Heidelberg 
und Rhein-Neckar-Kreis zeigen Ihnen die durchgeführten Maß-
nahmen und Energieberater beantworten Ihre Fragen. Kommen 
Sie einfach vorbei! Mehr Info unter https://kliba-heidelberg.de/
Weitere Informationen über Energienutzung, Wärmeschutz oder 
Fördermöglichkeiten gibt es bei den KliBA-Energieberatern: diese 
sind regelmäßig für Sie im Rathaus vor Ort – natürlich kostenfrei und 
unverbindlich. Näheres finden Sie unter den amtlichen Nachrichten 
Ihrer Gemeinde. 
Nutzen Sie die kostenfreie Serviceleistung Ihrer Kommune!

Ämter & Behörden
Das Amt für Landwirtschaft  
und Naturschutz informiert: 

Änderung von Landschaftsschutzgebietsverordnungen
Öffentlichkeitsbeteiligung 
Die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 
plant die Änderung einiger Landschaftsschutzgebietsverordnungen 
zu deren Öffnung für die Aufstellung von PV-Freiflächenanlagen. 

Konkret geht es um die Verordnungen über die Landschaftsschutz-
gebiete Unteres und Mittleres Elsenztal, Bergstraße-Nord, Neckartal 
I-Kleiner Odenwald, Neckartal II-Eberbach, Neckarbischofsheimer 
Höhen, Westlicher Kraichgau und Bergstraße-Süd. 

Dort soll die Errichtung und der Betrieb von Solaranlagen zur Ener-
gieerzeugung sowie der zugehörigen Nebenanlagen auf Konversi-
onsflächen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher 
oder militärischer Nutzung und in einer Entfernung von bis zu 500 
Metern längs von Autobahnen oder Schienenwegen im Sinne des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) erlaubt werden. 

Der Entwurf der Verordnung, die Würdigung/Begründung, die Po-
tenzialanalyse und die Karte der derzeitigen Potenzialflächen sowie 
die bisherigen Verordnungstexte werden vom 19. September bis 
einschließlich 19. Oktober 2023 auf der Homepage des Landrats-
amtes Rhein-Neckar-Kreis unter www.rhein-neckar-kreis.de/ 
bekanntmachung veröffentlicht. 

Die Unterlagen können während dieses Zeitraums auch im Amt für 
Landwirtschaft und Naturschutz in der Landratsamt-Außenstelle 
Sinsheim, Muthstraße 4 (Zimmer 224) zu den üblichen Sprechzeiten 
eingesehen werden. 
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amtlichen Vormundes. Ebenso wurde über den Ablauf und die An-
forderungen gesprochen, die das Jugendamt an die Bewerber 
stellt, um als Vormund eingesetzt werden zu können.
Im Anschluss an den Vortrag beantwortete das Team der Koordina-
tionsstelle Vormundschaft, Frau Hörscher, Herr Uhl und Frau Puy, 
die Fragen der Interessierten im Plenum und persönlichen Ge-
spräch. 
Die erste Informationsveranstaltung kann bereits jetzt als großer Er-
folg gewertet werden. Die vielen positiven Rückmeldungen im Vor-
feld der Veranstaltung und danach zeigen auf, dass im Rhein-Ne-
ckar-Kreis ein großes bürgerschaftliches Engagement besteht. Der 
erste Schulungsblock im November, der als Vorbereitung für die 
Übernahme einer ehrenamtlichen Vormundschaft notwendig ist, ist 
fast vollständig belegt. 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich auch weiterhin 
bei der Koordinationsstelle Vormundschaft melden: 
Jugendamt Rhein-Neckar-Kreis 
Koordinationsstelle Vormundschaft 
C. Hörscher | 06221 522 2126 
c.hoerscher@rhein-neckar-kreis.de 

Die Schulungen sind fortlaufend geplant und werden auch mehr-
fach im Jahr 2024 angeboten. Ein späterer Einstieg ist deshalb je-
derzeit möglich. 
Die nächsten Informationsveranstaltungen zum Thema ehrenamtli-
che Vormundschaft finden dezentral in den Außenstellen des Rhein-
Neckar-Kreises Weinheim, Wiesloch und Sinsheim statt. Rechtzeiti-
ge Informationen werden hierzu zu gegebener Zeit veröffentlicht.

Termine & Veranstaltungen 

Neu in der Region? Hier gibt’s Hilfe! 
Das Welcome Center Rhein-Neckar berät  
Neuankömmlinge in Wiesloch
Das Welcome Center Rhein-Neckar unterstützt internationale Aus-
zubildende, Studierende und Fachkräfte bei allen Fragen rund um 
das Leben und Arbeiten in der Region. Interessierte können für Mitt-
woch, 27. September, ganztägig Termine vereinbaren. Die Beratun-
gen sind vertraulich und finden vor Ort im Landratsamt, Außenstelle 
Wiesloch (Adelsförsterpfad 7, 69168 Wiesloch) statt.
Bitte beachten: 
Eine Beratung ist nur mit Termin möglich! Anmeldung unter: 06221 
522 2467 oder per E-Mail an welcome@rhein-neckar-kreis.de.

Freunde der Klosterkirche 
Lobenfeld 
Vortrag: „Expedition und Forschung 
am Nordpol“, mit Luisa von Albedyll, als 
Referentin. 

Freitag, 29. September 2023, 19.00 Uhr 
im Langhaussaal der Klosterkirche Lobenfeld 
Dünner, Jünger, Schöner? – Ein (Alb) Traum für das arktische 
Meereis. Eine Verjüngung für die Arktis - klingt erstmal gut? Wes-
halb jüngeres und dünneres Meereis in der Arktis das weltweite 
Klima und das Leben von Menschen, Tieren und Pflanzen auf den 
Kopf stellt, erklärt Luisa von Albedyll, Meereisphysikerin, in Wort und 
Bild in ihren Vortrag. Freundliche Einladung! 

43. Dorffest - MARKTTAG EPFENBACH
• 10 Uhr: Eröffnung mit Glossierung des  

Dorfgeschehens & Fassbieranstich
• Vielfältiges Angebot der Vereine
• Kunst & Handwerk aus der Region
• Großer Krämermarkt
• Live-Musik auf der Marktplatzbühne und bei den 

Vereinen

Samstag, 7. Oktober 2023 ab 10 Uhr

Zum Mitfeiern laden ein: Gemeinde und Vereine

Sonstiges
Anspruch auf Pflegezeit
Das Pflegezeitgesetz von 2015 soll Be-
schäftigten ermöglichen, Job und Pflege 
besser miteinander zu vereinbaren. Bei ei-

nem akuten Pflegefall können sich Angehörige kurzfristig von der 
Arbeit freistellen lassen. Sie haben das Recht, sich bis zu zehn Tage 
bezahlt freizunehmen, um die Pflege eines nahen Angehörigen zu 
organisieren. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn plötzlich 
ein Pflegefall eintritt. Das Recht auf Freistellung gilt gegenüber allen 
Arbeitgebern und ist unabhängig von der Größe des Unternehmens. 
Als „nahe Angehörige“ gelten nicht nur Eltern, Großeltern und Ehe-
partner, sondern auch nichteheliche Lebenspartner, Schwager, die 
Stief- und die Schwiegereltern. Besteht kein Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung durch den Arbeitgeber, kann bei der Pflegekasse der 
pflegebedürftigen Person Pflegeunterstützungsgeld beantragt wer-
den. Die voraussichtliche Pflegebedürftigkeit des Angehörigen wird 
mit ärztlichem Attest nachgewiesen. Ab 2024 kann die Freistellung 
jährlich beantragt werden.

Bei Streit mit Kranken- und Pflegekassen oder anderen sozialrecht-
lichen Streitfällen können VdK-Mitglieder Sozialrechtsschutz erhal-
ten.

Gemeinde Spechbach
Rhein-Neckar-Kreis

Die Gemeinde Spechbach sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

unbefristet und in Vollzeit
eine/n Bauhofmitarbeiter/in (m/w/d)

unbefristet und in Teilzeit
eine/n Reinigungskraft (m/w/d)

für die kommunalen Gebäude

unbefristet und in Teilzeit
eine/n Mitarbeiter/in (m/w/d)

für die Kernzeitbetreuung

unbefristet und als 520,- € Minijob
eine/n Mitarbeiter/in (m/w/d)

für die Kernzeitbetreuung

Die genauen Inhalte der Stellenausschreibungen finden Sie auf

www.spechbach.de

SCHENKE 
LEBEN, 
SPENDE 
BLUT.

DRK_Typo_1c_45x55_Eckfeld_39L   1DRK_Typo_1c_45x55_Eckfeld_39L   127.10.2010   16:06:22 Uhr27.10.2010   16:06:22 Uhr
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Amtliche Nachrichten
Altersjubilare 
Wir gratulieren: 
am 28.09. Frau Maria Maier zum 80. Geburtstag 
am 29.09. Frau Gerda Hetzer
zum 75. Geburtstag

Gemeinde Lobbach
Rhein-Neckar-Kreis

Öffentliche Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl des Bürgermeis-
ters/der Bürgermeisterin am 29. Oktober 2023 und eine etwa 
erforderlich werdende Stichwahl am 12. November 2023
Bei der Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der etwa 
erforderlich werdenden Stichwahl kann nur wählen, wer in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.
1. Wählerverzeichnis
1.1 In das Wählerverzeichnis werden von Amts wegen die für die

Wahl am 29. Oktober 2023 Wahlberechtigten eingetragen.
Wahlberechtigte, die erst für die etwaige Stichwahl wahlberech-
tigt sind, werden, wenn sie bei der Aufstellung des Wählver-
zeichnisses bekannt sind, in das Wählerverzeichnis mit einem 
Sperrvermerk für die erste Wahl eingetragen; im Übrigen erhal-
ten sie auf Antrag einen Wahlschein (siehe Nr. 2).
Wahlberechtigte, die für die erste Wahl in das Wählerverzeichnis 
eingetragen sind, erhalten bis spätestens 08.10.2023 eine Wahl-
benachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss die Berichtigung des Wählerver-
zeichnisses beantragen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass 
er sein Wahlrecht nicht ausüben kann (siehe Nr. 1.3). 
Wahlberechtigte, die erst für die etwaige Stichwahl wahlberech-
tigt sind, erhalten erst eine Wahlbenachrichtigung, sobald ab-
sehbar ist, dass eine Stichwahl stattfindet. Sie können nach Nr. 
1.3 die Berichtigung des Wählerverzeichnisses beantragen.
Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundesrepub-
lik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am Wahltag 
seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde gewöhnlich 
aufhalten, werden auf Antrag in das Wählerverzeichnis einge-
tragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat der Wahlberechtigte 
ohne Wohnung zu versichern, dass er bei keiner anderen Stel-
le in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder seine Eintra-
gung beantragt hat oder noch beantragen wird. Außerdem hat 
er nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit mindestens 
drei Monaten seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde 
haben wird.
Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug 
oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde verloren 
haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung 

Lobbach
im Internet: www.lobbach.de
Gemeinde@Lobbach.de
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wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung 
begründen, sind mit der Rückkehr wahlberechtigt. Wahlberech-
tigte, die nach ihrer Rückkehr am Wahltag noch nicht mindes-
tens drei Monate in der Gemeinde wohnen oder ihre Hauptwoh-
nung begründet haben, werden nur auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen.

 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldege-
setz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das Melde-
register eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in 
das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen Antrag 
auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger 
eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach § 3 
Abs. 3 und 4 der Kommunalwahlordnung (KomWO) beizufügen.

 Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das
 Bürgermeisteramt Lobbach, Hauptstraße 52, 74931 Lobbach 

bereit.
 Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich gestellt werden 

und – ggf. samt der genannten Erklärungen und eidesstattlichen 
Versicherung und Nachweisen – spätestens bis zum Sonntag, 
08.10.2023, beim Bürgermeisteramt Lobbach, Hauptstraße 52, 
74931 Lobbach eingehen.

 Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der An-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 30 Kom-
WO gilt entsprechend.

 Wird dem Antrag entsprochen, erhält der/die Betroffene eine 
Wahlbenachrichtigung, sofern nicht gleichzeitig ein Wahlschein 
beantragt wurde. Dies gilt auch für die erst für die etwaige Stich-
wahl Wahlberechtigten.

1.2 Das Wählerverzeichnis wird an den Werktagen von 09.10.2023 
bis 13.10.2023 während der allgemeinen Öffnungszeiten im Bür-
germeisteramt Lobbach, Bürgerbüro (Zimmer 001), Hauptstraße 
52, 74931 Lobbach, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Der Ort der Einsichtnahme ist nicht barrierefrei, 
jedoch rollstuhlgerecht.

 Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaub-
haft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht 
auf Einsicht und Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Da-
ten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Aus-
kunftssperre gemäß § 51 Abs. 1 bis 4 Bundesmeldegesetz ein-
getragen ist.

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch Datensichtgerät möglich.

1.3 Der Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig 
oder unvollständig hält, kann während der Einsichtsfrist, spätes-
tens am Freitag, dem 13.10.2023, bis 12:00 Uhr beim Bürger-
meisteramt Lobbach, Hauptstraße 52, 74931 Lobbach, die Be-
richtigung des Wählerverzeichnisses beantragen. Der Antrag 
kann schriftlich oder zur Niederschrift gestellt werden.

1.4 Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Wahlraum 
des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er ein-
getragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahlbenachrichtigung 
angegeben. Wer in einem anderen Wahlraum oder durch Brief-
wahl wählen möchte, benötigt dazu einen Wahlschein (siehe 
Nr. 2).

2. Wahlscheine
2.1 Einen Wahlschein erhält auf Antrag
2.1.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberech-

tigter,
2.1.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter,
 a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden ver-

säumt hat, rechtzeitig die Eintragung in das Wählerverzeich-
nis nach § 3 Abs. 2 und 4 und § 3b Abs. 1 KomWO (vgl. 1.1) 
oder die Berichtigung des Wählerverzeichnisses (vgl. 1.3) zu 
beantragen; dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, 
dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die 
zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise 
nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen,

 b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ab-
lauf der Antrags- oder Einsichtsfrist entstanden ist,

 c) wenn sein Wahlrecht im Widerspruchsverfahren festge-
stellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses dem Bürgermeisteramt bekannt gewor-
den ist.

2.2 Für eine etwa erforderlich werdende Stichwahl am 12.11.2023 
erhält ferner einen Wahlschein von Amts wegen, wer für die Wahl 
am 29.10.2023 einen Wahlschein nach Nr. 2.1.2 erhalten hat.

2.3 Wahlscheine können
 für die Wahl am 29.10.2023 bis Freitag, dem 27.10.2023, 18.00 

Uhr, für eine etwa erforderlich werdende Stichwahl am 
12.11.2023 bis Freitag, dem 10.11.2023, 18.00 Uhr, beim Bür-
germeisteramt Lobbach, Hauptstraße 52, 74931 Lobbach 
schriftlich, mündlich oder elektronisch (nicht aber telefo-
nisch) beantragt werden.

 Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder auf-
grund der Anordnung einer Absonderung nach dem Infektions-
schutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der Wahl-
schein noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, beantragt werden. Das 
Gleiche gilt für die Beantragung eines Wahlscheins aus einem 
der unter Nr. 2.1.2 genannten Gründen.

 Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich 
für die Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tag 
vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

2.4 Wer einen Wahlschein hat, kann entweder in einem beliebigen 
Wahlraum der Gemeinde Lobbach oder durch Briefwahl wählen. 
Der Wahlschein enthält dazu nähere Hinweise. Mit dem Wahl-
schein erhält der Wahlberechtigte
• einen amtlichen Stimmzettel
• einen amtlichen Stimmzettelumschlag für die Briefwahl 
• einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit der 

Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist.
 Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 

anderen ist nur zulässig, wenn die Empfangsberechtigung 
durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird. Der Wahlbe-
rechtigte, der seine Briefwahlunterlagen beim Bürgermeisteramt 
selbst in Empfang nimmt, kann an Ort und Stelle die Briefwahl 
ausüben.

 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens oder Schreibens unkundig 
oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme 
gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt (zulässige Assis-
tenz). Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchli-
cher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die 
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, 
die sie bei der Hilfestellung von der Wahl einer anderen Person 
erlangt hat.

2.5 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und 
dem Wahlschein so rechtzeitig an den Vorsitzenden des Ge-
meindewahlausschusses der Gemeinde, die auf dem Wahlbrief 
angegeben ist, absenden, dass er dort spätestens am Wahltag 
bis 18.00 Uhr eingeht.

 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der Deut-
schen Post AG unentgeltlich befördert.

 Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle 
abgegeben werden.

Lobbach, 22.09.2023
gez. Jörg Bürgermeister, Bürgermeister-Stellvertreter

Hinweis: Die Personenbezeichnungen beziehen sich auf männli-
che, weibliche und divers geschlechtliche Personen gleicherma-
ßen. Um die Lesbarkeit zu erleichtern, wurde grundsätzlich die in 
der Bekanntmachung verwendete männliche Form der Personen-
bezeichnungen gewählt.
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Bürgermeisterwahl am 29. Oktober 2023
Öffentliche Sitzung des Gemeindewahlausschusses
Zur Vorbereitung der Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 
am 29. Oktober 2023 findet am Montag, 02. Oktober 2023 um 
20.00 Uhr im Bürgermeisteramt Lobbach, Hauptstraße 52, Rats-
saal, eine öffentliche Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt.
Tagesordnung:
1. Verpflichtung der Mitglieder des Gemeindewahlausschusses und 

ihrer Stellvertreter sowie des Schriftführers.
2. Prüfung der eingegangenen Bewerbungen zur Wahl des Bürger-

meisters/der Bürgermeisterin und Beschlussfassung über ihre 
Zulassung.

3. Öffentliche Bewerbervorstellung; Festlegung des Ablaufs und 
weiterer Einzelheiten zur Durchführung

Jörg Bürgermeister, Bürgermeister-Stellvertreter

Kerwe Waldwimmersbach –„EL GRANDE 
FIESTA DE 2023 – VIVA KERWE DE ESPAŇA“
Der Fassbieranstich am Samstag von Bürgermeister-Stellvertreter 
Jörg Bürgermeister gelang bestens. Unterstützt wurde er bei der 
Vorbereitung von Kerweborscht Tim Knecht. 

Unter dem Kerwemotto „EL GRANDE FIESTA DE 2023 – VIVA KER-
WE DE ESPAŇA“ war auch das Festzelt dekoriert und für die aus-
gelassene Stimmung sorgte die Band „Jolly Roger“. Das Programm 
der Kerweborscht wurde von den vielen Gästen besonders gefeiert. 
Die Zugabe durfte natürlich nicht ausbleiben und der „Delphin aus 
der Bauchtasche“ musste mehrfach zu den Tänzern auf die Bühne. 
Am Kerwesonntag fand bei schönstem Wetter der traditionelle Ker-
weumzug mit anschließender Verlesung der Kerwepredigt, Ham-
meltanz und Tombola auf dem Kerweplatz statt. 
Das gemeinsame Mittagessen, die Verbrennung der Kerweschlum-
pel „Sofía“ am Kerwemontag mit einem Feuerwerk, war ein gelun-
gener Abschluss der Kerwe 2023. 
Herzlichen Dank allen Akteuren, die zum Gelingen der Kerwe bei-
getragen haben. Insbesondere den beteiligten Vereinen für die gute 
Bewirtung, der Feuerwehr für die Absicherung des Kerweumzuges, 
den Umzugssteilnehmern und natürlich den Kerweborscht Wald-
wimmersbach. Mit Unterstützung der Gemeindeverwaltung und des 
Bauhofes konnte mit allen Beteiligten ein abwechslungsreiches Ker-
weangebot präsentiert werden. 
Wir sind uns sicher: die Kerwe 2023 war eine tolle Gemeinschafts-
leistung und sehr erfolgreich!

Straßenverkehrsrechtliche Anordnung
Aufgrund von Stromleitungsarbeiten des Netzbetreibers kommt es 
in der Zeit vom 20.09. bis 27.10.2023 zu Beeinträchtigungen im Be-
reich Oberer Igel, Unterer Igel und Schulstraße. 
Wir bitten um Verständnis und Beachtung!

Buchwaldhütte
Mieten Sie unsere Buchwaldhütte 
am Waldrand. 
Die Hütte ist mit einem Holzofen für kühle-
re Tage und einem Grill im Außenbereich 
ausgestattet.

Wer Interesse oder Fragen hat, kann sich gerne an das Bürgermeis-
teramt Lobbach, Frau Bordt, Tel. 92791-50 wenden.

Neue Schul-AGs in Lobbach – 
Jetzt anmelden!

Auch in diesem Schuljahr unterstützt die vhs Eberbach-Neckarge-
münd e. V. das Ganzta-gesangebot der Grundschule in Lobbach mit 
verschiedenen AGs am Nachmittag.
Neben der aus dem letzten Schuljahr bekannten Englisch-AG, in der 
die Grundschü-ler/innen erste Wörter und Dialoge auf Englisch ler-
nen, werden ab Oktober noch zwei wei-tere AGs angeboten. In der 
Kunst-Atelier-AG können die Schüler/innen mit unterschiedli-chen 
Farben, Formen und Materialien experimentieren sowie Skulpturen, 
Graffiti- und Na-gelbilder gestalten. Außerdem lernen die Dritt- und 
Viertklässler in der AG „Leseclub & Schreibwerkstatt“ spielerisch 
spannende Geschichten und Autoren kennen und haben die Ge-
legenheit, selbst ein Buch zu entwickeln.
Alle AGs finden über das gesamte Schuljahr 2023/24, mit Ausnah-
me der Ferien, statt. Anmelden können Sie Ihr/e Kind/er telefonisch 
bei der vhs Eberbach-Neckargemünd e. V. oder über den in der 
Schule ausliegenden Anmeldebogen. Sofern es noch freie Plätze 
gibt, ist auch ein späterer Zustieg möglich.
Nähere Informationen und Termine unter:
vhs Eberbach-Neckargemünd e. V.
Tel.: 06271 946210 oder unter www.vhs-eb-ng.de.

Informationen zur  
Abfallwirtschaft für Lobbach
Donnerstag, 28.09.2023 Restmüll

Nächste Schadstoffsammlung der AVR Kommunal
Schadstoffmobil der AVR Kommunal ist am Freitag, den 
29.09.2023 in Waldwimmersbach
In vielen Haushalten fallen gelegentlich Produkte an, die umweltge-
fährdende Stoffe enthalten. Bei der Schadstoffsammlung der AVR 
Kommunal AöR können diese Stoffe umweltgerecht entsorgt werden.
Am Freitag, den 29.09.2023 können die Bürgerinnen und Bürger 
Schadstoffe von 10.00 - 12.30 Uhr, auf dem Festplatz am Sportplatz 
beim Schadstoffmobil abgeben.
Schadstoffe, wie flüssige Lacke, Pinselreiniger, Pflanzenspritzmittel, 
Rostschutzmittel, Spraydosen, Reinigungsmittel etc. aus Haushal-
ten werden bei der Schadstoffsammlung in haushaltsüblichen Men-
gen angenommen.
Wandfarben werden nicht beim Schadstoffmobil angenommen, da 
sie keine Schadstoffe enthalten. Diese Farben gehören ausgehärtet 
in die Restmülltonne. Die leeren Behälter können über die Grüne 
Tonne plus entsorgt werden.
Leere Farb-, Lackdosen und -eimer sowie leere Spraydosen gehö-
ren in die Grüne Tonne plus.
Die Schadstoffe sollten aus Sicherheitsgründen in der Originalver-
packung angeliefert werden und auslaufsicher verpackt sein, außer-
dem dürfen die einzelnen Gebinde nicht schwerer als 20 kg und 
nicht größer als 30 l sein.
Autobatterien (Bleiakkumulatoren) unterliegen einer Pfandpflicht 
und werden vom Handel zurückgenommen.
Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen können bei den AVR An-
lagen Sinsheim, Wiesloch, Ketsch und Hirschberg kostenlos ab-
gegeben werden.
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Altöl wird ebenfalls nicht bei der Schadstoffsammlung angenom-
men. Hier besteht eine Rücknahmepflicht für den Handel. Tankstel-
len und Werkstätten nehmen häufig Altöl an.
Die AVR Kommunal AöR bittet die Bevölkerung, Schadstoffe nur zu 
den angegebenen Terminen beim Personal des Schadstoffmobils 
abzugeben, um Gefährdungen für spielende Kinder und die Umwelt 
zu vermeiden.

Energieberatung
Ein Service Ihrer Gemeinde Lobbach
Informationen über Energienutzung, Wär-

meschutz oder Fördermöglichkeiten gibt es bei Ihrem KliBA-Energie-
berater, Herrn Eckhard Leitlein – für Sie kostenfrei und unverbindlich
Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie einen Termin für die nächste 
Beratung im Rathaus Lobenfeld, Klosterstraße 43, Sitzungszimmer, 
am Mittwoch, den 04.10.2023 zwischen 14.30 und 16.30 Uhr, Tele-
fon 06226 41837 oder 06221 998750.
Nutzen Sie die kostenfreie Serviceleistung Ihrer Kommune!

Vereinsnachrichten
Freunde der  
Klosterkirche Lobenfeld 
Vortrag: „Expedition und Forschung am Nord-
pol“, mit Luisa von Albedyll, als Referentin. 
Freitag, 29. September 2023, 19 Uhr im  
Langhaussaal der Klosterkirche Lobenfeld 

Dünner, Jünger, Schöner? – Ein (Alb) 
Traum für das arktische Meereis. Eine 
Verjüngung für die Arktis - klingt erst-
mal gut? Weshalb jüngeres und dün-
neres Meereis in der Arktis das welt-
weite Klima und das Leben von Men-
schen, Tieren und Pflanzen auf den 
Kopf stellt, erklärt Luisa von Albedyll, 
Meereisphysikerin, in Wort und Bild 
in ihren Vortrag.
Freundliche Einladung!

(freunde/gs) 

Kath. Kirchenchor Lobenfeld 
Unsere erste Chor-Probe nach den Sommer Ferien be-
ginnt am Freitag den 22.9.23 um 20 Uhr.
Nicht wie gewohnt im Pfarrheim sondern in der kath. 
Kirche in Mönchzell.

Die Vorstandschaft

Musikverein 1894 e.V. 
Waldwimmersbach
www.musikverein-waldwimmersbach.de

Vereinsausflug am 30. September 2023
Der Bus für den Vereinsausflug ist seit einigen Tagen 

ausgebucht. Hier noch einige Details zum Ablauf am Samstag, dem 
30.09.2023:
Ab 06.45 Uhr, gemeinsames Frühstück vor der Abfahrt im Pfarrhaus
ca. 07.30 Uhr, Abfahrt mit dem Bus
Für das Abendessen beim Abschluss im Adler, Waibstadt, fallen 
Menükosten pro Person i.H.v. 18,50 Uhr zusätzlich an. Sollte kein 
Interesse am gemeinsamen Abschluss mit Abendessen bestehen, 
dann teilen Sie uns das bitte mit. Der Bus wird uns nach der Ankunft 
in Waibstadt verlassen. Die Heimreise nach Waldwimmersbach 
muss in Eigenregie der Reiseteilnehmer erfolgen und dann wird es 
auch keine zeitlichen Konflikte mit den Lenkzeiten des Busunter-
nehmens geben.
Wir freuen uns Alle auf den gemeinsamen Tag und danken schon 
jetzt dem Ausschuss für besondere Veranstaltungen für die Organi-
sation.

INFORMIERT
Die SG-SV 1 hat anstrengende Wochen hinter sich. 6 Spieltage + 3 
Pokalspiele bedeuten sind gespielt, in der Liga derzeit Platz 11 in 
der Tabelle mit 8 Punkten und Einzug ins Viertelfinale des Kreispo-
kals, das die Jungs um Patrick und Timo am 4.10 nach Rauenberg 
führen wird! Aber der Reihe nach. Team 1 konnte nach dem sensa-
tionellen Pokalabend in Horrenberg gegen des TSV Wieblingen die 
aufsteigende Tendenz bestätigen und gewann souverän mit 3:0 
Toren. Am Kerwefreitag hatte man den nächsten Hochkaräter der 
Kreisliga HD den FC Dossenheim zu Gast. 7 Minuten lang waren wir 
Chef im Ring. Ein haarsträubender Passfehler beim hinten raus spie-
len wurde eiskalt vom Gegner ausgenutzt und es stand 0:1. Oh weh 
mit solchen Sachen können wir noch nicht so richtig umgehen, die 
Köpfe ganz unten holten wir uns innerhalb von 20 Minuten noch 2 
weitere Gegentreffer ab und beinahe noch den Vierten. Jetzt waren 
es unseren etwas älteren Spieler wie Yannick Konrad und Björn 
Lippe Lipschitz die mal ne kräftige Ansage an die Boygroup mach-
ten und es half. Das Team agierte fortan wieder im Team und aus 
dem Nichts rammte Lippe per Kopfstoß den Anschlusstreffer rein. 
Lippe und Yannick zackerten am Gegnerischen Strafraum und er-
hielten Freistöße. Der Altmeister legte dem Youngster dann den Ball 
und Janis Edinger vollendete mit einem Strahl zum 2:3, innerhalb 
von 6 Minuten waren wir wieder dran, der Bergsträßler aus Dossen-
heim, vorher noch so cool und eiskalt in der Chancenverwertung, 
hatten gewaltig zu tun um sich zu befreien, was immer sehr gefähr-
lich war. Kurz vor der Pause muss Luca Steigleder eigentlich das 3:3 
machen aber noch war ein Abwehrbein dran und die Chance vertan. 
Kurz darauf köpfte Yannick den Ball an die Latte, es war nicht zum 
Aushalten, danach war Halbzeit, Luft holen, beruhigen und Zeit für 
ein schönes frisches Kerwepils und ne Kerweworscht, die Gisbert 
und Ulli (Pasch) hervorragend zubereitet hatten. Weiter gings und 
eine andere Lobbacher Mannschaft stand auf dem Platz, obwohl 
keine Wechsel stattfanden, wir hatten den Gegner nun besser unter 
Kontrolle und es kam zum offenen Schlagabtausch, 150 überwie-
gend Einheimische Fans bejubelten in der 52 Minute den Ausgleich 
den Yannick Konrad erzwungen und mit einem gewaltigem Kopf-
stoß im Sechzehner, bei dem er 3 Gegenspieler und den Torwart 
übersprang und den Ball ins Netz versenkte. 20 Minuten ging es rauf 
und runter ein tolles Fussballspiel von 2 guten Kreisligateams auf 
herrlich feuchtem Rasen der das Spiel noch schneller machte. Das 
kein weiterer Treffer mehr fiel, waren der konsequenten Abwehrar-
beit der SG-SV zu verdanken und leider ein wenig Pech im Ab-
schluss von unseren Stürmern. Der sehr gut leitende Schiri D.Vogel 
hatte einen sehr anstrengenden Abend, auch er knüpfte an die Leis-
tungen der beiden Teams mit an und letztendlich konnten wir Lob-
bacher etwas besser mit dem Punkt leben als die Gäste aber für uns 
Zuschauer war es ein Spektakel. Herzlichen Dank sagt der SVW an 
alle die mitgeholfen haben das nicht nur rund ums Spiel alles perfekt 
ablief sondern auch die Players Night ein toller Erfolg war. Unser 
Vergnügungsausschuss Henri, Samuel und Yannick hat es wieder 
toll gemacht und viele hatten auch noch den Spaß nach dem Spiel. 
Jetzt geht es weiter mit dem Spiel am Mittwoch gegen die Freien 
Turner aus Kirchheim für Team1 und am Sonntag geht’s zum nächs-
ten dicken Brocken nach Eberbach. Bei unserem Team SG-SV2, 
kann man noch nicht von einem gelungenen Rundenstart sprechen, 
3 Heimspiele und alle verloren und jeweils 5 Gegentore da gibt’s 
einiges aufzuarbeiten, dabei hat man im Pokal so tolle Ergebnisse 
erzielt. Na ja, die Saison hat erst begonnen und doch war schon ein 
bisschen was los. Am vergangenen Mittwoch konnte man großarti-
ges Pokalspiel abliefern und den Heidelberger SC aus der Kreisliga 
mit 3:2 niederringen. Natürlich waren Spieler aus dem Kader von 
Team 1 mit auf dem Feld aber nur punktuell und alles was in den 
Ligaspielen nicht ganz so läuft ging heute wie von selbst. Die Ge-
schichte hatte leider kein Happy End, den wir die Lobbacher Ver-
antwortlichen hatten einen Fehler gemacht und 2 Spieler mit ins 
Team aufgestellt, die Sonntags zuvor noch eingesetzt waren und 
leider vor dem 30.06 diesen Jahres ,23 Jahre alt wurden, daher 
waren sie nicht spielberechtig (lt. Spielordnung ) und so legte der 
HSC mit Erfolg Einspruch ein, die Spielwertung wurde gedreht und 
nun steht der HSC trotz sportlicher Niederlage im Viertelfinale des 
Kreispokals, der Fehler lag aber nicht bei den Heidelbergern son-
dern bei uns Verantwortlichen, wir hätten die Regel erkennen müs-
sen und dann hätten die beiden halt nicht spielen dürfen. Sorry ans 
Team. Leider hat unsere Mannschaft jetzt kein Pokalgesicht mehr 
und muss endlich den Bogen in der Liga schlagen. 
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Die Auftritte waren echt nicht gut bisher, auch wenn es gegen gute 
Gegner ging so hätte man am Samstag zu Hause gegen den FC 
Rot 2 nicht verlieren müssen. Wenn es aber mal nicht läuft, kommt 
auch noch Pech dazu, diesmal muss man sagen war der Schiri 
gerade in Abseitsentscheidungen mit unserer Beteiligung sehr 
schwach. Ein klares Tor von Jonah weg-genommen und 2 Treffer 
der Gäste die Zustimmung erteilt, da muss auch der junge Sport-
kamerad noch ein bisschen üben. Aber an ihm lag es nicht allein 
unser Team versteht es derzeit nicht zu verteidigen wir sind offen 
und lassen zu viele Möglichkeiten des Gegners zu. Dazu leisten wir 
uns den Luxus und vergeben auch noch unsere eigenen Chancen 
wie Freilose, wenns läuft dann läufts. Mit 3:5 verloren wir dieses 
Spiel und haben nun eine Woche Trainingsarbeit, um in Neckarge-
münd besser zu bestehen.             @kw

Unterstützen Sie unsere Team auch am nächsten Wochenende 
wieder bei den Auswärtsspielen.

DIE SG LOBBACH ist wieder im Vollbetrieb. Ferien vorbei und am 
Freitag war auch noch Einschulung! Jetzt ist wieder der Kopf frei für 
Fussball. Unser FSJler Ben Theis hat sich inzwischen an Schulen/
Kindergärten und in den versch. Trainings vorstellen können und 
macht schon fleißig mit. Unsere C-A-Jugendlichen haben bereits 
schon wesentlich länger wieder den Trainingsbetrieb aufgenommen 
und konnten auch in Ihren Ligen bereits Punkte sammeln. 
A-Jugend 
JSG Lobbach/Mauer/Meckesheim vs. Schwetzingen Hockenheim 2:2
DJK Feudenheim vs JSG Lobbach/Mauer/Meckesheim 1:3

Nächste Spiele 
Sa. 23.09
JSG Lobbach/Mauer/Meckesh. vs FV03 Ladenburg
in Lobenfeld, Anstoß 16.30 Uhr
Mi 27.09
JSG Lobbach/Mauer/Meckesh vs FV Nussloch
in Lobenfeld, Anstoß:19.00 Uhr
Die A-Junioren laufen auch in diesem Jahr unter der Regie der SG 
Lobbach, natürlich in der großen Spielgemeinschaft mit der SG 
Mauer und dem FC Germania Meckesheim/Mönchzell. Unsere Trai-
ner sind wie bereits im letzten Jahr Christian Bock und Adrian Stein-
brenner, dazu sind Jörg Trabold und Thomas Becker das Team um 
das Team. Spiel und Trainingsort ist der KR in Lobenfeld die Trai-
ningszeiten sind Montag und Mittwoch jeweils ab 19.00 Uhr. Der 
neue Jahrgang setzt sich sowohl zur Hälfte aus dem älteren Jahr-
gang wie aus Jungs des jüngeren Jahrgangs zusammen. 

Man darf gespannt sein wo die Reise hingeht in der diesjährigen 
Landesliga spielen viele Teams die sehr starke Jahrgänge haben 
und sich Hoffnungen auf den Aufstieg machen dürfen, unser Sai-
sonziel ist ein wenig unter und dem zweiten Tabellenplatz aus der 
vergangenen Saison angesetzt, dafür würden die Jungs gerne ins 
Pokalfinale einziehen wollen. Man darf gespannt sein. Wir die Ju-
gendleitungen wünschen den Jungs viel Spaß und Erfolg beim Ki-
cken.
Unsere B-Junioren sind am Samstag im Heimspiel gegen den ASC 
Neuenheim mit einem 1:1 in die Saison gestartet Die B-Junioren 
starten unter der Regie der SG Mauer in der großen Spielgemein-
schaft mit uns und den Jungs aus Meckesheim. Die C-Junioren1 in 
der Landesliga konnten gegen die TSG Rohrbach, letztendlich 3:3 
spielen nach dem sie eine Woche zuvor mit 3:4 gewinnen konnten 
in letzter Minute , gab man diesmal 2 Punkte durch den Gästetreffer 
in der Nachspielzeit. Da war ein bisschen mehr drin und man trauer-
te ein bisschen der Chancenverwertung nach, alles in allem war ein 
guter Start in die neue Saison. Die C Junioren bestehen dieses Jahr 
aus 3 Teams in unserer JSG, aus formalen Gründen mussten wir 
dieses Jahr kpl. unter der FC Germania Meckesheim/Mönch-
zell,melden. die C 1 trainiert und spielt ihre Heimspiele in Lobenfeld 
, C 3 in Meckesheim und C 2 in Mauer. Wir haben mit dieser Lösung 
im Gesamtverbund ermöglicht das an allen Standorten C Jugend-
liche kicken können. Steffen Seifarth und Rainer Drös mit Ihren Trai-
nern machen da einen Riesen Job für all die Jungs die wir ansons-
ten in nur einer Mannschaft wahrscheinlich nicht zum kicken ge-
bracht hätten, die C 1 ist eine Mannschaft inzwischen kpl. im älteren 
Jahrgang und sehr eingespielt, da die Jungs schon einige Jahre 
miteinander spielen, unsere Trainer mit Josef Gencarelli/Lukas 
Strobl/Philipp Selz und Jonas Weis sowie TWT Marvin Hertel basteln 
da gerade an einer richtig geilen Truppe. Die Saison ist noch jung 
schau mer mal was so passiert.                     @k

Kirchliche Nachrichten
Evangelische Kirchengemeinden 

Waldwimmersbach – Mückenloch – Lobenfeld
Evang. Pfarramt, Hauptstraße 48, 

74931 Lobbach-Waldwimmersbach
Telefon: 06226 / 41558 – Fax: 06226 / 786 773

E-Mail: waldwimmersbach-lobenfeld@kbz.ekiba.de 
Homepage: .ev-waldwimmersbach-lobenfeld.de

Vakanzvertretung Pfarrerin Michaela Deichl aus Dilsberg, 
Telefon: 06223-4877174 oder michaela.deichl@kbz.ekiba.de

Die Kindergärten betreut Pfarrerin Petra Hasenkamp  
aus Neckargemünd, Telefon: 06223-2648

Bürozeiten Gesine Kress: 
dienstags, mittwochs und donnerstags von 9.30 bis 11.30 Uhr

Spruch der Woche:
Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen
und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans

Licht gebracht durch das Evangelium
2. Timotheus 1, 10b

Sonntag, 24.09.2023 (16. S. n. Trinitatis)
10.30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst in in Waldwimmersbach 

mit Taufe von Isabelle Rauchholz – Pfarrer Joachim 
Bollow

Dienstag, 26.09.2023
18.00 Uhr Jugendtreff im Pfarrhaus: Pizzabacken!! Bitte Rückmel-

dung an Axel Kress oder Emely Zahn (Tel. Nr. Siehe 
Plakat unten)

Freitag, 29.09.2023
19.00 Uhr „Expedition und Forschung am Nordpol“ mit Luisa von 

Albedyll im Langhaussaal der Klosterkirche Lobenfeld 
– Freunde der Klosterkirche

Sonntag, 01.10.2023 (17. S. n. Trinitatis)
 Keine Gottesdienste in unseren Gemeinden – um 10.30 

Uhr in Dilsberg

Mi. 20.09.23 19.30 Uhr SG-SV Lobbach FT Kirchheim Waldwimmersbach Kreisliga HD

So. 24.09.23 15.00 Uhr SpG SpVgg/
Blau-Weiß 
Neckargemünd

SpG SG-SV 
Lobbach 2

Neckargemünd 
Stadion

Kreisklasse B 
HD

So. 24.09.23 15.00 Uhr SC Eberbach SG-SV Lobbach 1 SC Eberbach Kreisliga HD

Die Sportgemeinschaft Lobenfeld 1946 e.V. 
trauert um  

ihr Ehrenmitglied

Wolfgang Winterbauer
der am 10.September 2023 im Alter von 80 Jahren verstarb.
Wolfgang Winterbauer war Mitglied seit dem Jahr 1955. Vor 
allem als Schiedsrichter war er lange Jahre für die SG Loben-
feld aktiv. Ihm wurde 1980 die silberne und 1995 die goldene 
Ehrennadel verliehen. Im Jahre 2003 wurde er zum Ehrenmit-
glied ernannt.
Wir danken Wolfgang Winterbauer für seine jahrzehntelange 
Vereinstreue und Unterstützung und werden ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren.
Lobenfeld, im September 2023 Die Vorstandschaft

SG Lobenfeld 1946 e.V

  

Beerdigungen hält Pfarrer Joachim Bollow,
Telefon: 0157-36524626

Bei Taufen wenden Sie sich bitte an das Pfarrbüro.
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Vortrag in der Klosterkirche Lobenfeld:
Am Freitag, 29. September 2023, 19 Uhr, findet im Langhaussaal der 
Klosterkirche ein Vortrag statt mit dem Thema; „Expedition und For-
schung am Nordpol“ Referentin: Luisa von Albedyll, Meereisphysikerin.
Veranstalter: Freunde der Klosterkirche

Chorbegegnung in Bad Blankenburg/Thüringen  
vom 4. bis 8. September.
Nach dem Reisesegen starteten wir unsere Fahrt und, man glaubt 
es kaum, auf der Autobahn, war, wie im Vorjahr: „Freie Fahrt für 
„Freie“ Bürger“ bis zu unserem Ziel und wieder nach Hause „an-
gesagt“. 
Die Begrüßung mit unseren Freunden/Freundinnen aus Barnewitz 
im Havelland war, wie immer, herzlich. Der Ausblick von unserer 
Unterkunft, der Evangelischen Allianz, mit mehreren Häusern, ins 
Tal ist einfach wunderschön und ein Genuss für die Augen.
Durch alle Andachten zog sich der Psalm 27, ein Psalm Davids: „Der 
Herr ist mein Licht und ist mein Heil, was fürcht` ich noch“. Unsere 
Dirigentin Marieluise Horsch übte dazu einen wunderschön, vier-
stimmig gesetzten Chor-Satz mit uns, der uns durch die Tage be-
gleitete und die Bitte enthielt: „Eines, ach eines, bitt‘ ich vom Herrn, 
eines bitt‘ ich allein: Dass ich möge bleiben im Hause des Herrn....
alle Zeit, alle Zeit, alle Zeit“.
Unser Kulturprogramm „zog“ uns einmal nach Lauscha, dem Zent-
rum für Glaskunst, wo wir Anschauungsunterricht in dieser Kunst er-
hielten. Hoch- und Niedrigpreisiges verführte zum Kauf weihnachtli-
chen Schmucks und es wurde lebhaft davon Gebrauch gemacht.
Am nächsten Tag war unser Ziel Saalfeld. Dort waren wir zu einer 
Führung in der Johanneskirche angemeldet. Eine der größten Hal-
lenkirchen Thüringens mit einer wundervollen Orgel und, wir pro-
bierten es aus, mit einer unwahrscheinlich schönen Akustik. 

In beiden Städtchen war schon „von der Heimat“ aus, ein Kaffee-
besuch angesagt. 
Der Abend vor der Heimreise, war, wie immer, mit viel Humor aus-
gestattet: Es wurden Sketche, Gedichte, vorgetragen. Schmunzeln 
und Lachen war angesagt. Dass „Wandern der Chöre Lust“ erfuhren 
wir von den Freunden aus dem Havelland. 
Und nun: Nach-Gedanken zu Bad Blankenburg 2023 von Sigrid 
Rutsch:
„Noch Ein Mal“ ist ein gutes Stichwort für heut‘, denn ein jedes Ding 
hat seine Zeit, so steht es schon in der Bibel geschrieben. Und des-
halb, mit leiser Wehmut, Ihr Lieben, blicken wir auf ein großes Stück 
gemeinsamen Lebens dankbar zurück: 40 Jahre der Partnerschaft, 
40 Jahre mit voller Kraft, 40 Jahre voll Freundschaft und Lachen, 
voller Fröhlichkeit und auch ernsten Sachen. Nun sind wir halt älter 
– ganz ehrlich – echt alt, und in dieser gewohnten, bewährten Ge-
stalt wird’s nicht mehr zu einem Chortreffen kommen. 
Und ich denke, es hat seine Richtigkeit, ist von allergrößter 
Wichtigkeit, von ganzen Herzen als denen zu danken, die ohne 
zu zaudern und ohne zu wanken in all den Jahren dies möglich 
machten, mit viel Arbeit die Treffen zustande brachten!!!
Wie viel Briefe und Anrufe kreuz und auch quer, um Dinge zu klären, 
gehen hin und her. Der Termin steht, jetzt geht’s um die Unterkunft. 
Zwar schön, doch zu teuer sagt die Vernunft. Irgendwann jedoch 
dann, nach etlichen Stunden, wurde stets eine passende Heimstatt 
gefunden. Welches Zimmer kriegt jeder, allein oder zu Zweien? 
Auch so was muss immer bestellt vorher sein. Dann folgt das Pro-
gramm – was könnte man machen, außer den ganz normalen Sa-
chen? Was könnten wir anschauen, was könnt‘ man besichtigen. 
Stunden um Stunden sie dafür brauchten und oftmals wohl ihre 
Köpfe rauchten!!!
Dafür wollen wir jetzt mit fleißigen Händen und aus vollem Her-
zen Euch Beifall spenden!
Tja, und ob wir‘s nun wollen oder nicht, war dies nun mein letztes 
„Chortreff-Gedicht“. 
Auch dies Kapitel ist nun zu Ende: Als „Reimerin vom Dienst“ geh‘ 
ich jetzt in Rente – Eure Sigrid“.
Auch unsere Obfrau Gudrun Lerner, unser langjähriges Organisati-
onstalent, will nur noch beratend zur Seite stehen. Die Schreiberin 
dieser Zeilen hat dieses Jahr besonders aufgepasst und ganz ge-
nau mitbekommen, was auch während der Chortreff-Tage alles zu 
organisieren war. Selten saß sie auf ihrem Platz, denn immer mal hat 
jemand nicht aufgepasst und sie musste oft wiederholen manchen 
Satz. Sie tats. mit Geduld und Gelassenheit! 
Gudrun hat den Stab nun weitergereicht und, wenn Gott will, wer-
den sich im nächsten Jahr wieder einige „Chörler“ von Ost und West 
in dieser schönen Gegend Thüringens treffen.                             I.Z.

Geistliches Zentrum 
Klosterkirche Lobenfeld
Freitag, 22.09.2023, 19.30 – 21.00 Uhr 
Gut durch den Winter mit Naturheilkun-
de, Referentin Elisabeth Knecht, Kosten 
20 € inkl. Material

Samstag, 23.09.2023, 10.00 – 17.00 Uhr
Der Weg zur Mitte - ein Labyrinth legen und begehen mit Pfarrer i. 
R. Ulrich Koring, Kosten 80 € inkl. Getränke
Anmeldung erforderlich unter www.kloster-lobenfeld.com oder 
06223/ 3038 (Anrufbeantworter)

Katholische Kirchengemeinde 
Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz

Telefonische Ereichbarkeit
Montag – Freitag 9.00 – 13.00 Uhr und 

Dienstag und Donnerstag 15.00 – 18.30 Uhr  
Tel. 06223-4241-7700

FAX 06223-06223-4241-7400
e-mail: kontakt@kath-neckar-elsenz.de
Homepage: www.kath-neckar-elsenz.de

NOTFALL – Handy 
In dringenden seelsorglichen Notfällen außerhalb der Sprechzeiten

0151-7002-0006

Herzliche Einladung an alle Lobenfelder, 
Waldwimmersbacher und Mückenlocher 

zum 
Ökumenischen Erntedankfest 

am Sonntag, 8. Oktober 2023 
in der Maienbachhalle Lobenfeld 

 

10.30 Uhr Ökumenischer Familiengottesdienst  
 
 mit Diakon Ralf Edinger und Pfarrer Joachim Bollow 

unter Mitwirkung der Kinder des katholischen Kindergartens 
Lobenfeld, des Posaunenchores, des katholischen Kirchenchores 
und der ev. Chorgemeinschaft Waldwimmersbach-Lobenfeld  

                              Vorstellung der Konfirmanden aller drei Gemeinden. 
 
 
                              Danach gemeinsames Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen! 

 

Die Kollekte des Gottesdienstes geht an die 
Hungernden in der Welt! 

Der Erlös des Festes geht an die Tafel e.V. in 
Neckargemünd und Bammental 
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Bei seelsorgerischen Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an
Pfarrer Streit 06223-4241-7222

Bitte beachten Sie, dass die Gottesdienste im Pfarrblatt  
„Miteinander“ nicht ganz mehr aktuell sind,  

bitte schauen sie im Amtsblatt oder auf der Homepage!

Gottesdienste
Donnerstag, 21. September    Hl. Matthäus
08.30  BTL Schulgottesdienst (Ab)
14.30  WB Beerdigung Maria Henny
17.45  WB Rosenkranz 
18.30  WB Wort-Gottes-Feier (Cr)

Freitag, 22. September
08.30  BTL Eucharistiefeier (SZ)
12.00  MAU Trauerfeier Siegfried Sandmaier
18.30  GB Eucharistiefeier † Helmut Gremminger (TS)

Samstag, 23. September
Große Caritaskollekte
11.00  NGD Ökum. Mittagsgebet in der ev. St. Ulrichskirche 
16.30  WB Requiem - Gedenken an Bischof Macram Prälat  
  Dr. Bernd Kaut & Pfarrerin Esther Krauss
17.30  MECK Rosenkranz
18.00  MECK Eucharistiefeier † Klaus Emmerling (SZ)

Sonntag, 24. September    25. Sonntag im Jahreskreis
Große Caritaskollekte
09.15  NGD Wort-Gottes-Feier (MiHa)
09.15  WW Eucharistiefeier † Ferdi und Walter Blaschko (TS)
10.00  MAU Wort-Gottes-Feier (Team)
11.00  GB Ökum. Festgottesdienst zu Erntedank in der  
  kath. Kirche mit anschl. Gemeindefest (Ab)
11.00  DI PATROZINIUM Hl. Bartholomäus – Eucharis- 
  tiefeier als Festgottesdienst mitg. v. Kirchenchor 
  mit Taufe Raffael Leiss † Stefan Wiltschko  
  † Werner Erles † Betti Römer † Bernhard und  
  Elisabeth Orth (TS)

Montag, 25. September
17.00  MAU Rosenkranz
19.00  LO Eucharistische Anbetung

Mittwoch, 27. September    Hl. Vinzenz von Paul
11.00  BTL Kindergartengottesdienst (TS)
18.30  MAU Wort-Gottes-Feier (Ba)

Freitag, 29. September   Hl. Michael, Hl. Gabriel und Hl. Rafael
08.30  BTL Eucharistiefeier (SZ)
18.30  MÖ Wortgottesfeier (Ba)
Samstag, 30. September    Hl. Hieronymus
11.00  NGD Ökum. Mittagsgebet in der ev. St. Ulrichskirche 

Lebensmittel Sammelaktion 
Am Sonntag, 1. Oktober sammeln 
wir haltbare Lebensmittel für die Tafel 
und würden uns gerne freuen, wenn 

Sie unsere Tafelläden mit einer Konserve oder eine Packung Nudeln, 
Kaffee o.ä., in folgenden Gottesdiensten unterstützen könnten:

Sonntag, 1. Oktober    26. Sonntag im Jahreskreis
Erntedank
09.15  MÖ Eucharistiefeier mit Segnung der Erntegaben.  
  Gerne können die Erntegaben vor den Altar zur  
  Segnung gestellt werden † Hasso Erles  
  † Wolfgang Riegler (TS)
10.00  MAU Wort-Gottes-Feier zum Erntedankfest mit Kinder- 
  kirche, anschl. Sonntagstreff im Pfarrzentrum 
10.00  DI Wortgottesdienst zum Erntedank mit Segnung 
   der Erntegaben mitg. v. kath. Kiga und anschl.  
  Pfarrfest (Ed)
11.00  WB PATROZINIUM Hl. Michael - Festgottesdienst  
  mit Segnung der Erntegaben mitg. v. Töne  
  Wiesenbach Gerne können die Erntegaben zur 
  Segnung vor den Altar gestellt werden anschl. 
  lädt das Gemeindeteam zum Stehempfang ein  
  † Hannelore und Ewald Krebs † Sternenkind (TS)
11.00  ARCHE Ökum. Gottesdienst zu Erntedank mitg. v. Arche- 
  Chor u. Posaunenchor anschl. Mittagessen  
  (Ba, Lehmkühler)

PATROZINIUM Hl. Michael in Wiesenbach
Am Sonntag, 1.Oktober sind alle ganz herzlich um 11.00 Uhr zum 
Festgottesdienst anlässlich des Patroziniums und Erntedank ein-
geladen. Die "Töne Wiesenbach" werden den Gottesdienst musika-
lisch mitgestalten. Zudem sind alle eingeladen die eigenen Ernte-
gaben vor dem Gottesdienst am Altar abzulegen. Zusätzlich sam-
meln wir an diesem Tag auch haltbare Lebensmittel für die Tafel und 
würden uns gerne freuen, wenn Sie unsere Tafelläden mit einer 
Konserve oder eine Packung Nudeln, Kaffee o.ä. unterstützen könn-
ten. Im Anschluss lädt das Gemeindeteam mit Snacks und Geträn-
ken zum Verweilen ein. 

„Kleine Akademie“ vor Ort 
hat noch Plätze frei
Ab Anfang Oktober findet die 
sog. Kleine Akademie KA 12 wie-
der einmal in der Woche in Bam-
mental statt. 
Diese allgemeinbildenden Kurse 
bieten ein abwechslungsreiches 
Programm mit Themen aus z.B. 
Literatur, Kunstgeschichte, Musik, 
Theologie, Politik, Geschichte 
u.v.m. 

Das Besondere: Die Teilnehmenden der Kleinen Akademie wählen 
jedes Jahr ihr Programm des kommenden Jahres selbst aus. 
Das Bildungszentrum Heidelberg organisiert diese Kurse der offe-
nen Erwachsenenbildung, bei Interesse senden sie Ihnen gerne ein 
Programm zu. 
Telefon: 06221 / 89840. Nähere Informationen finden Sie auch unter: 
www.bildungszentrum-heidelberg.de 

Spieleabende 
Die Pfarrgemeinde Dilsberg/Mü-
ckenloch lädt alle herzlich ein, die 
Interesse an einem Spieleabend 
haben.
Die Spieleabende finden bei aus-
reichender Anmeldezahl jeweils 
freitags im Pfarrhaus bei der Ka-
tholischen Kirche Dilsberg am
Freitag, 6. Oktober, 3. November 
und Freitag, 1. Dezember je-
weils ab 18:30 Uhr statt.

Bitte melden Sie sich auf der Homepage www.kath-neckar-elsenz.
de oder unter 06223 4241 7700 an.
Snacks und Getränke werden zur Verfügung gestellt. Eigene Spiele 
dürfen gerne mitgebracht werden.
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer. Jeder ist herzlich willkommen!

WerbeDruck Schneider Tel. 0 62 26 - 99 39-0
Industriestraße 20 Fax 0 62 26 - 99 39-19
74909 Meckesheim wds@wds-druck.de

WerbeDruck Schneider Tel. 0 62 26 - 99 39-0
Industriestraße 20 Fax 0 62 26 - 99 39-19
74909 Meckesheim wds@wds-druck.de

BereitsBereits
ab 10 Stückab 10 Stück

Ihr eigenes Buch!Ihr eigenes Buch!
Sie haben ein Buch geschrieben und möchten es in 
kleinster Auflage für Ihre Familie, Freunde oder auch 
für Ihr größeres Umfeld drucken lassen?

Wir bieten Ihnen hochwertige Bücher mit Fest-ein-
band bereits ab 10 Stück zum günstigen Preis.
Fragen Sie nach unseren vielfältigen Möglichkeiten.




